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Aufgaben und Verantwortung von Gefahrgut­beauftragten im Überblick
[bookmark: _q8b6blsj00hl]Arbeitgeber in Deutschland sind verpflichtet, einen Gefahrgutbeauftragten zu bestellen, wenn sie mit gefährlichen ­Gütern im Sinne des Gefahrgutrechts umgehen, die eine festgelegte höchstzulässige Menge überschreiten. Beauftragungen können hierbei jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Nehmen Sie die Bestellung in Ihrem Unternehmen doch mal genauer unter die Lupe.
Sehr geehrte Frau …/ sehr geehrter Herr …,
hiermit bestellen wir Sie zum/zur Gefahrgutbeauftragten gemäß § 3 Abs. 2 Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) für den Bereich … / für unser Unternehmen. Ihre Aufgabe ist es, die sichere Beförderung von gefährlichen Gütern gemäß den nationalen und internationalen Gefahrgutvorschriften zu gewährleisten.
Ihre Aufgaben und Pflichten ergeben sich aus § 8 GbV in Verbindung mit Unterabschnitt 1.8.3.3 ADR/RID/ADN. Sie haben unter der Verantwortung der Unternehmensleitung im Wesentlichen die Aufgabe, im Rahmen der betroffenen Tätigkeit des Unternehmens oder Betriebs nach Mitteln und Wegen zu suchen und Maßnahmen zu veranlassen, welche die Durchführung dieser Tätigkeiten unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen und unter optimalen Sicherheitsbestimmungen erleichtern. Dies umfasst u. a. die Pflicht, Mängel unverzüglich der Unternehmensleitung anzuzeigen, Unfallberichte zu erstellen sowie jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen.
Im Einzelnen umfasst Ihr Aufgabenbereich [Anmerkung der Redaktion: Nachfolgend sind verschiedene Aufgaben genannt, die nicht nur dem ADR und der GbV entnommen wurden, sondern auch andere Rechtsvorschriften be-treffen. Bedenken Sie: Derartige zusätzliche Aufgaben können vereinbart werden, beruhen aber nicht auf den Vor-gaben der GbV]:
 Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten nationalen und internationalen Gefahrgutvor-schriften (z. B. ADR, IATA-DGR, IMDG-Code, RID).
 Beratung und Schulung in Fragen des Gefahrguttransports für Mitarbeiter des Unternehmens, die mit dem Transport, der Lagerung oder der Verpackung von gefährlichen Gütern befasst sind.
 Erstellung, Aktualisierung und Überprüfung der Gefahrgutbeauftragten-Dokumentation (z. B. Schulungsunter-lagen und -nachweise, Gefahrgutberichte und Statistiken zur Dokumentation der Gefahrgutaktivitäten unseres Unternehmens).
 Zusammenarbeit und Kommunikation mit den anderen Beteiligten in der Transportkette (z. B. Absender, Spedi-teur, Frachtführer, Verlader, Verpackungshersteller) hinsichtlich der sicheren Beförderung von Gefahrgütern.
 Beratung und Unterstützung bei der Gefahrgutklassifizierung, Verpackung, Kennzeichnung und Dokumentation von gefährlichen Gütern.
 Überprüfung der Beförderungsbedingungen und der geeigneten Verkehrsmittel für den Transport von Gefahr-gütern.
 Organisation und Überwachung von Sicherheitsprüfungen an den (internen) Transportfahrzeugen und -behäl-tern.
 Unterstützung bei der Unfallverhütung und im Ernstfall bei der Durchführung von Sofortmaßnahmen.
 Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen und Kontrolle der Arbeitsschutzvorschriften im Umgang mit gefährli-chen Gütern.
Frau …/ Herr …, Sie verfügen über eine geeignete Ausbildung und Erfahrung im Bereich Gefahrguttransport und sind gemäß Weiterbildung bei … mit den einschlägigen nationalen und internationalen Vorschriften vertraut.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen Ihnen viel Erfolg! Ort, Datum, Name und Unterschrift Leitung, BR und Beauftragter
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